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E i n l a d u n g 
 

 
 

Sitzung Nr. 57/2013 
BürgA Nr. 3/2013 

 
An die Mitglieder  
des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten 
der Stadt Bornheim 

Bornheim, den 29.08.2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim 
lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Dienstag, 17.09.2013, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 45/2013 vom 

26.06.2013 
 

5 Anregung nach § 24 GO vom 03.06.2013 betr. Ressourcen für die son-
derpädagogische Förderung im Haushalt der Stadt Bornheim 

Ergänzung 
331/2013-4 

6 Anregung nach § 24 GO vom 17.06.2013 betr. Energiewende ohne 
Fracking 

413/2013-SUA 

7 Anregung nach § 24 GO vom 05.07.2013 betr. Berücksichtigung Bau-
gebiete Herseler Straße, Fuhrweg/Koblenzer Straße und Maarpfad bei 
der vorrangigen Wohnbauflächenentwicklung in Roisdorf 

404/2013-7 

8 Anregung nach § 24 GO vom 11.08.2013 betr. aktuelle Kinderbetreu-
ungssituation in Walberberg 

439/2013-4 

9 Anregung gem. § 24 GO vom 27.08.2013 betr. Kinderbetreuungssitua-
tion in Walberberg 

450/2013-4 

10 Anregung gem. § 24 GO vom 27.08.2013 betr. Busverkehr Schulkinder 
aus Kardorf zur Grundschule Rösberg 

451/2013-4 

11 Anregung gem. § 24 GO vom 27.08.2013 betr. Beibehaltung des Peter-
Fryns-Platzes als Parkplatz 

454/2013-9 

12 Anfrage des RM Stadler vom 28.08.2013 betr. Störung der Nachtruhe 
im Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf 

455/2013-3 

13 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

14 Anfragen mündlich  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gezeichnet: Thorsten Knott beglaubigt:  

 (Vorsitzende/r)  (Verwaltungsfachwirtin) 
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Seite 1 von 5 

Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim am Mittwoch, 
26.06.2013, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 45/2013 

  Nicht-öffentliche Sitzung  BürgA Nr. 2/2013 
 
Anwesende 
Vorsitzender 
Knott, Thorsten FDP-Fraktion  

Mitglieder 
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion  
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  
Hönig, Heinrich CDU-Fraktion  
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  
Odenthal, Kurt CDU-Fraktion  
Pacyna, Michael Dr. Bündnis90/Grüne  

stv. Mitglieder 
Söllheim, Michael CDU-Fraktion  

Verwaltungsvertreter 
Brühl, Gerhard  
Pieck, Johannes  

Schriftführerin 
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Velten, Konrad CDU-Fraktion  
 
 
 a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 10/2013 vom 

06.02.2013 
 

5 Anregung nach § 24 GO vom 15.11.2012 betr. Verkehrsverhältnisse 
auf der Wupperstraße in Hersel 

014/2013-9 

6 Anregung nach § 24 GO vom 25.01.2013 betr. Anbringung eines Ver-
kehrszusatzzeichens 250 im Einmündungsbereich der Wupperstraße 

091/2013-9 

7 Anregung nach § 24 GO vom 28.01.2013 betr. Aufstellung der Ver-
kehrszeichen 605 an der Königstraße 

084/2013-9 

8 Anregung nach § 24 GO vom 03.05.2013 betr. Fluglärm in Walber-
berg 

275/2013-SUA 

9 Anregung nach § 24 GO vom 13.05.2013 betr. Einrichtung eines Fuß-
gängerüberweges im Servatiusweg 

284/2013-9 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 
10 Anregung nach § 24 GO vom 15.05.2013 betr. Verkehrs- und Sicher-

heitsverhältnisse auf dem Heerweg in Waldorf 
317/2013-9 

11 Anregung nach § 24 GO vom 21.05.2013 betr. Beschilderung an der 
Aeltersgasse in Bornheim 

312/2013-9 

12 Anregung nach § 24 GO vom 03.06.2013 betr. Ressourcen für die 
sonderpädagogische Förderung im Haushalt der Stadt Bornheim 

331/2013-4 

13 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

 

14 Anfragen mündlich  
 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 
AV Thorsten Knott eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der 
Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschlussfähig ist. 
 
 
Der Ausschuss beschließt die Tagesordnungspunkte 5 und 6 zusammen zu behandeln. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 14. 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
VA Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Keine 
 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 10/2013 
vom 06.02.2013 

 

Beschluss 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die 
Sitzung Nr. 10/2013 vom 06.02.2013 keine Einwände. 
 
-Einstimmig- 
bei 1 Stimmenthaltung (B 90/Die Grünen) 
AM Dr. Pacyna erklärt, dass er sich der Stimme enthalten habe, da er bei der o.g. Sitzung 
nicht anwesend war. 
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Die Tagesordnungspunkte 5 und 6 wurden zusammen behandelt. 

5 Anregung nach § 24 GO vom 15.11.2012 betr. Verkehrsverhält-
nisse auf der Wupperstraße in Hersel 

014/2013-9 

Die Petentin erläutert ihre Anregung. 
 
Herr Brühl sagt zu, im Rahmen der personellen Kapazitäten und der sonstigen Gegebenhei-
ten, den ruhenden Verkehr in der Wupperstraße verstärkt überwachen zu lassen. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheiten als erledigt. 
 
- Einstimmig -  
 
Die Tagesordnungspunkte 6 und 5 wurden zusammen behandelt. 

6 Anregung nach § 24 GO vom 25.01.2013 betr. Anbringung eines 
Verkehrszusatzzeichens 250 im Einmündungsbereich der Wup-
perstraße 

091/2013-9 

Die Petentin erläutert ihre Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheiten als erledigt. 
 
- Einstimmig -  
 

7 Anregung nach § 24 GO vom 28.01.2013 betr. Aufstellung der 
Verkehrszeichen 605 an der Königstraße 

084/2013-9 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheiten als erledigt. 
 
- Einstimmig -  
 

8 Anregung nach § 24 GO vom 03.05.2013 betr. Fluglärm in Wal-
berberg 

275/2013-SUA 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bür-
germeisters zum reparaturbedingten verstärkten Fluglärm über den nördlichen Ortsteilen von 
Bornheim und betrachtet die Angelegenheiten als erledigt. 
 
- Einstimmig -  
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9 Anregung nach § 24 GO vom 13.05.2013 betr. Einrichtung eines 
Fußgängerüberweges im Servatiusweg 

284/2013-9 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten  
1. nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis, 
2. empfiehlt auf Antrag aller Fraktionen dem Ausschuss für Verkehr, Planung und Lie-

genschaften den Bürgermeister zu beauftragen, die Möglichkeit für Fußgänger, an der 
Kreuzung Servatiusweg/Königsraße die Straße zu überqueren, zu verbessern z.B. 
Errichtung einer Bedarfsampel oder andere Maßnahmen und  

3. bittet den Bürgermeister für die nächsten Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Pla-
nung und Liegenschaften  
• eine Stellungnahme zu den in der Sitzung des BürgA aufgeworfenen Fragen (Hal-

telinie, Standorte VZ, Funktion und Leistungsfähigkeit der "Dunkel-Rot-Schaltung, 
Ergebnisse der Videobeobachtungen und insbesondere dabei auch zum Daten-
schutz) und  

• eine Mitteilung (ggf. auch mündlich durch den Dezernenten) zu den Ergebnissen 
der Anliegerversammlung am 04.07.13  

in Form einer Ergänzungsvorlage zu Vorlage-Nr. 383 vorzulegen. 
 
- Einstimmig -  
 

10 Anregung nach § 24 GO vom 15.05.2013 betr. Verkehrs- und Si-
cherheitsverhältnisse auf dem Heerweg in Waldorf 

317/2013-9 

Der Petent erläutert seine Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und empfiehlt auf Antrag aller Fraktionen dem Ausschuss für Verkehr, Planung und 
Liegenschaften den Bürgermeister zu bitten, Gespräche mit den Anwohnern über Möglich-
keiten zur provisorischen Beruhigung des Verkehrs, unter anderem auch die Prüfung von 
Kissen auf der Fahrbahn, eventl. Privatinitiativen der Anwohner, zu führen und dem Aus-
schuss über das Ergebnis zu berichten.  
 
- Einstimmig -  
 

11 Anregung nach § 24 GO vom 21.05.2013 betr. Beschilderung an 
der Aeltersgasse in Bornheim 

312/2013-9 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und betrachtet die Angelegenheiten als erledigt. 
 
-Einstimmig- 
bei 1 Stimmenthaltung (CDU tw.) 
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12 Anregung nach § 24 GO vom 03.06.2013 betr. Ressourcen für die 
sonderpädagogische Förderung im Haushalt der Stadt Bornheim 

331/2013-4 

Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschließt, das Thema auf die folgende Sitzung 
am 17.09.2013 zu vertagen. 
 
- Einstimmig -  
 

13 Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorhe-
rigen Sitzungen 

 

Keine 
 

14 Anfragen mündlich  
 
Keine 
 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 20:12 Uhr 
 
 
 
 
 
 
gez. Thorsten Knott  gez. Petra Altaner 
Vorsitz  Schriftführung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 26.06.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 331/2013-4 

    Stand 04.06.2013 
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 03.06.2013 betr. Ressourcen für die 
sonderpädagogische Förderung im Haushalt der Stadt Bornheim 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschließt, das Thema auf die folgende Sitzung 
am 17.09.2013 zu vertagen. 
 
Sachverhalt 
 
Die Stellungnahme zur Anregung nach § 24 GO für die beiden Sitzungen des Ausschusses 
für Bürgerangelegenheiten am 26.06.2013 und den Ausschuss für Schule, Soziales und de-
mographischen Wandel am 09.07.2013 bedarf einiger Recherchen, die aus Gründen der 
begrenzten Personalkapazität im zuständigen Fachbereich nicht im vorgegebenen Zeitraum 
zu leisten sind. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Zurzeit nicht absehbar 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 

Ö  5
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 26.06.2013 
Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 26.11.2013 
 

  öffentlich  Vorlage Nr. Ergänzung 
331/2013-4 

    Stand 04.06.2013 
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 03.06.2013 betr. Ressourcen für die sonder-
pädagogische Förderung im Haushalt der Stadt Bornheim 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten: 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt von der Anregung nach § 24 GO und den 
Ausführungen des Bürgermeisters Kenntnis und empfiehlt dem Ausschuss für Schule, Sozia-
les und demographischen Wandel zu beschließen, den Bürgermeister aus Gründen des 
Verwaltungsaufwandes nicht mit der Ermittlung weiterer Angaben zu den Auswirkungen der 
bisher getätigten Aufwendungen im Haushalt für die Jahre 2010 – 2012 zu beauftragen.  
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel: 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beschließt, den Bürger-
meister aus Gründen des Verwaltungsaufwandes nicht mit der Ermittlung weiterer Angaben 
zu den Auswirkungen der bisher getätigten Aufwendungen im Haushalt für die Jahre 2010 – 
2012 zu beauftragen.  
 
Sachverhalt: 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten hat in seiner Sitzung am 26.06.2013 beschlos-
sen, das Thema auf die folgende Sitzung am 17.09.2013 zu vertagen. Zu den einzelnen Fra-
gen nimmt der Bürgermeister wie folgt Stellung: 
 

• Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen Förderschulen in Trägerschaft der 
Gemeinde/Stadt nach Schultyp / die Schuljahre 2010/11, 2011/12, 2012/13 
 

Bornheimer Verbundschule  
Förderschwerpunkt 2010/11 2011/12 2012/13 

Lernen 99 89 80 
Sprache 32 45 52 
Gesamt 131 134 132 

 
 

• Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Gemeinde/Stadt besuchen 
Förderschulen in privater Trägerschaft bzw. in Trägerschaft des Kreises / nach Trä-
ger / nach Schultyp / für die Schuljahre 2010/11, 2011/12, 2012/13 
 
 
 
 
 
 

Ö  5
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Träger Rhein-Sieg-Kreis 
Schule 2010/11 2011/12 2012/13 

Vorgebirgsschule Alfter (Geistige Entwicklung) 22 19 15 
Waldschule Alfter (Emotionale u. soziale Entw. ) 17 16 9 

Gesamt 39 35 24 
 
Schülerzahlen von Förderschulen in privater Trägerschaft liegen nicht vor. 
 
 

• Wie viele Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in der Gemeinde / Stadt besuchen 
Förderschulen des LVR / nach Schultyp / für die Schuljahre 2010/11, 2011/12, 
2012/13 
 
Schule 2010/11 2011/12 2012/13 

FS Köln (HK) 2 2 1 
FS Bonn (KM) 9 10 9 
FS Köln (KM) 2 1 1 
FS Köln (SQ) 1 1 2 

FS Düren (SH) 2 2 2 
FS Köln (SH) 2 2  

Gesamt 18 18 15 
 
Abkürzungen: FS = Förderschule 
                       HK = Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation 
                       KM = Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung 
                       SQ = Förderschwerpunkt Sprache 
                       SH = Förderschwerpunkt Sehen 
 

• Wie viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf besu-
chen in der Gemeinde / Stadt allgemeine Schulen (inklusive Ersatzschulen) / nach 
Primarstufe, Sekundarstufe 1 / Sekundarstufe 2 / nach Schultyp / für die Schuljahre 
2010/11, 2011/12, 2012/13 
 

Eine entsprechende Abfrage bei den Schulen im Stadtgebiet Bornheim kann erst nach den 
diesjährigen Sommerferien durchgeführt werden. Die Auswertung der Abfrage wird der An-
tragstellerin sowie den beteiligten Ausschüssen zur Verfügung gestellt.  
 

• Wie hoch waren die getätigten Ausgaben der Gemeinde / Stadt für den laufenden Be-
trieb der Förderschulen in ihrer Trägerschaft / gesamt und im Durchschnitt / in den 
Jahren 2010, 2011, 2012 in Bezug auf 
Abschreibungen, 
Investitionen, 
Energiekosten und weitere laufende Betriebskosten, 
Gebäudereinigung, 
Hausmeister, 
Sekretariat, 
weitere Personalkosten 

• Wie hoch waren die getätigten Ausgaben für Lehr- und Lernmittelan den Förderschu-
len der Gemeinde / Stadt gesamt und im Durchschnitt aller Schülerinnen und Schüler 
an kommunalen Förderschulen / den Jahren 2010, 2011, 2012 
 

Inwieweit eine Aufschlüsselung der Aufwendungen für die vorgenannten Bereiche möglich 
ist, wird verwaltungsseitig geprüft. Der Bürgermeister weist aber darauf hin, dass die Prüfung 
mit einem hohen personellen Aufwand verbunden ist, der in keinem Verhältnis zu den Er-
kenntnissen steht.  
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• Wie hoch waren die getätigten Ausgaben der Gemeinde / Stadt für Integrationshelfer 
an Schulen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach SGB / gesamt und im Durch-
schnitt pro Fall / in den Jahren 2010, 2011, 2012 im Einsatz in 
Förderschulen, 
allgemeinen Schulen 

 
Nach den derzeitigen Erkenntnissen betragen die Aufwendungen für Integrationshelfer/ 
Schulbegleiter nach SGB VIII (2 Fälle § 27, 8 Fälle § 35a) jährlich rd. 405.000 €. Mit zuneh-
mender Inklusion an Regelschulen steigt die Zahl der Schulbegleitungen, in den vergange-
nen Jahren handelte es sich um Einzelfälle. Es ist von einer weiteren Fallzahlsteigerung 
auszugehen. Dieser Trend ist bundes- und landesweit festzustellen. Inwieweit es richtig ist, 
das inklusive Lernen in der Schule als innere Schulangelegenheit durch kommunale Einzel-
förderung nach SGB VIII möglich zu machen, ist politisch und rechtlich zu werten und zu 
beantworten.    
 

• Wie hoch waren die getätigten Ausgaben der Gemeinde für Schülerfahrkosten für 
Schülerinnen und Schüler mit Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbe-
darf/gesamt und im Durchschnitt pro Fall/in den Jahren 2010, 2011, 2012 
für den Transport zu Förderschulen, 
für den Transport zu allgemeinen Schulen, 
wie lang war im Durchschnitt pro Fall die Fahrstrecke? 
 

Aufwendungen für den Schülertransport (Schülerspezialverkehr) zur Verbundschule Uedorf   
2010 2011 2012 

59.030 € 58.710 € 64.780 € 
 
Eine Aufschlüsselung für die Beförderung von Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischen Förderbedarf zu den allgemeinen Schulen sowie eine Durchschnittsberechnung der 
Fahrstrecke pro Fall ist nicht möglich.  
 

• Welche freiwilligen Leistungen wurden von der Gemeinde / Stadt in den Jahren 2010, 
2011, 2012 erbracht für 
Förderschulen, 
die Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in allgemeinen Schulen 
 

Seit 2010 befindet sich die Stadt Bornheim im Aufbauprozess der Inklusion. Er erfasst die 
Schulentwicklungsplanung, die Bornheimer Zukunftswerkstätten, die Vorbereitungen für den 
Aktionsplan „Inklusive Bildung Bornheim“, die Erstellung von Vorlagen für Fachausschüsse 
und Rat, die Zusammenstellung von aktuellen Informationen, die Schaffung einer Inklusions-
Datenbank, die Konzepterstellung für die Verbundschule als Kompetenzzentrum und den 
Ausbau Gemeinsamen Unterrichtes (GU), die Einrichtung integrativer Klassen an weiterfüh-
renden Schulen. Bei diesen finanziellen Aufwendungen handelt sich um Personal- und 
Sachkosten, die nahezu die gesamte Stadtverwaltung erfassen. Diese Leistungen sind nicht 
als freiwillige Leistungen zu verstehen. Die Stadt Bornheim begreift ihre Aufgaben für Men-
schen mit Behinderungen als gesetzlich verpflichtend; zudem sind der Stadt Bornheim so-
wohl im Nothaushalt als auch derzeit im Haushaltssicherungskonzept bei der Erbringung 
freiwilliger Leistungen enge Grenzen gesetzt. Insofern sind die Ausweisung und das Heraus-
rechnen freiwilliger Leistungen im Zusammenhang mit Inklusion nicht möglich.   
 
Finanzielle Auswirkungen 
Zurzeit nicht absehbar 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 413/2013-SUA 

    Stand 30.07.2013 
 
Betreff Anregung nach § 24 GO vom 17.06.2013 betr. Energiewende ohne Fracking 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Bürgerausschuss nimmt Kenntnis von der Eingabe nach § 24 GO zum Thema Fracking 
und den Erläuterungen des Bürgermeisters hierzu und sieht die Eingabe damit als erledigt 
an. 
 
Sachverhalt 
 
Die Bürger Dr. Thiele und Professor Mohr aus Mülheim an der Ruhr haben zum Thema Fra-
cking eine Eingabe nach § 24 GO u.a. bei der Stadt Bornheim gemacht. Die Eingabe ist bei-
gefügt. 
 
Unter „Fracking“ versteht man die Gewinnung unkonventioneller Gasvorkommen unter Ein-
satz von Wasser, Chemikalien und hohem Druck. Dabei wird die gasführende Gesteins-
schicht quasi aufgebrochen und ermöglicht die Gewinnung des freiwerdenden Gases. Die 
Gewinnung erfolgt normalerweise in mehreren 1000 Metern Tiefe. Gleichwohl bestehen Be-
denken bzgl. der Umweltverträglichkeit dieser Gewinnungsmethode, vor allem für Grund- 
und Trinkwasser. Der Bund und das Land NRW stehen der Methode skeptisch bis ableh-
nend gegenüber.  
Auch der Nordrhein-Westfälische Städte- und Gemeindebund teilt diese Skepsis. 

„Beschluss des StGB NRW-Präsidiums zum Fracking 
Das Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW hat sich in seiner Sitzung am 
27.06.2013 mit den Gesetzesvorhaben der Bundesregierung zur Gewinnung von unkonven-
tionellen Erdgasvorkommen (Fracking) und der geltenden Genehmigungspraxis in NRW be-
fasst. Da der Geschäftsstelle aus Anfragen bekannt ist, dass die Kommunen z. Z. mit Einga-
ben nach § 24 GO zu diesem Thema befasst werden, weisen wir nachstehend auf den vom 
Präsidium gefassten Beschluss zum Fracking hin. 

1. Das Präsidium begrüßt, dass die Landesregierung keine Genehmigungen für die Er-
kundung oder Gewinnung von unkonventionellen Erdgasvorkommen unter Einsatz von 
Chemikalien (sog. Fracking) erteilen wird, solange keine ausreichenden Erkenntnisse vorlie-
gen, um Gefährdungen von Mensch und Umwelt sowie insbesondere der Trinkwasserver-
sorgung sicher ausschließen zu können. 

2. Das Präsidium sieht es als erforderlich an, nicht nur auf den Schutz von Wasser-
schutzgebieten oder Heilquellenschutzgebieten abzustellen. Vielmehr muss grundsätzlich 
sichergestellt sein, dass durch etwaige Folgeschäden weder die Trinkwassergewinnung und 
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der Naturhaushalt noch die bauliche und landwirtschaftliche Nutzung von Grundstücken be-
einträchtigt werden. 

3. Das Präsidium bekräftigt seine Unterstützung der Landesregierung darin, sich auf 
Bundesebene für eine Änderung des Bundesberggesetzes und der Verordnung über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben einzusetzen, die eine Gefährdung 
dieser Schutzgüter ausschließt und insoweit über die bisherigen Änderungsvorschläge hin-
ausgeht. Darüber hinaus muss verfahrensrechtlich eine frühzeitige und umfassende Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Kommunen sichergestellt werden.“ 
 
Die Eingabe hat zum Ziel, den Beschwerdeausschuss bzw. den Rat über die kritische Sicht-
weise  der Mühlheimer Bürger zu informieren. Dem wird hiermit gefolgt. Sämtliche Entschei-
dungskompetenzen beim Thema Fracking liegen darüber hinaus beim Bund bzw. den Län-
dern. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 18.09.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 404/2013-7 

    Stand 17.07.2013 
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 05.07.2013 betr. Berücksichtigung Baugebiete 
Herseler Straße, Fuhrweg/Koblenzer Straße und Maarpfad bei der vorrangigen 
Wohnbauflächenentwicklung in Roisdorf 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten:  
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Verkehr, Planung 
und Liegenschaften wie folgt zu beschließen: 

siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften: 
 
Der Ausschuss für Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt die Anregung 
zur Kenntnis und bezieht die Anregung in die weiteren Beratungen der Leitlinie ein. 
 
Sachverhalt 
 
Die Anregung hat das Ziel, die Baugebiete Herseler Straße, Fuhrweg/Koblenzer Straße und 
Maarpfad bei der vorrangigen Wohnbauflächenentwicklung in Roisdorf zu berücksichtigen. 
Die Flächen an der Herseler Straße (Ro-N-02-M), am Fuhrweg/Koblenzer Straße (Ro-R-02-
W) und Maarpfad (Ro-N-05-M) sind im wirksamen Flächennutzungsplan zukünftig zur Ent-
wicklung als Wohnbauflächen bzw. gemischte Bauflächen vorgesehen. Eine Festlegung für 
weitergehende Planungen und Prioritäten ist abhängig von der städtebaulichen Erforderlich-
keit und den Beschlüssen des Rates der Stadt Bornheim. 
 
Die Leitlinien zur Wohnbauflächenentwicklung und die Bewertung der Wohnbauflächen wur-
den vom Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften bereits am 10.07.13 (Vorlage 
345/2013-7) als Grundlage für die zukünftige Wohnbauflächen-Entwicklung beschlossen.  
 
Es handelt sich hierbei um Arbeitsgrundlagen, die in einem interfraktionellen Arbeitskreis zu 
einer Prioritätenliste weiterentwickelt werden.  
 
Über die Prioritäten soll dann abschließend im Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegen-
schaften entschieden werden. Im Rahmen der öffentlichen Beschlussvorlage können die 
Unterlagen dann eingesehen werden.  
 
Die Festlegung von Prioritäten betrifft ausschließlich Flächen, die bereits im Flächennut-
zungsplan dargestellt sind und die nach einer Bürgerbeteiligung in den Plan aufgenommen 
wurden. Bei einer weitergehenden Festlegung im Ausschuss können ggf. auch die Verfüg-
barkeit der Grundstücke und die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer eine Rolle spielen. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung und Unterschriftenliste 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
Jugendhilfeausschuss 25.09.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 439/2013-4 

    Stand 14.08.2013 
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 11.08.2013 betr. aktuelle 
Kinderbetreuungssituation in Walberberg 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss, wie folgt zu 
beschließen: 
siehe Beschlussentwurf Jugendhilfeausschuss 
 
Beschlussentwurf für den Jugendhilfeausschuss 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters hinsichtlich der An-
regung nach § 24 GO betr.  
 

1. die Sicherstellung der Kinderbetreuung im Sozialraum Walberberg für alle Kinder ab 
der Vollendung des 3. Lebensjahrs, 

2. die Berücksichtigung der 3 Jährigen in den Planungen für die einzelnen Einrichtun-
gen für das Jahr des 3. Geburtstages (Stichtagsregelung), 

3. die Darstellung der Planungsgrundlage und der Versorgungssituation zum Kindergar-
tenjahr 01.08.2014 für Walberberg, 

4. die Vergabepraxis auf den Prüfstand zu stellen 
 
zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
zu Punkt 1 u. 2: 
Sicherstellung der Kinderbetreuung im Sozialraum Walberberg ab der Vollendung des 
3. Lebensjahres 
Alle Kinder ab der Vollendung des 3. Lebensjahres im Sozialraum Walberberg konnten mit 
einem Kindergartenplatz in einer zumutbaren Entfernung versorgt werden. Ebenso wurden 
die 3-jährigen in der Planung für die einzelnen Einrichtungen für das Jahr des 3. Geburtsta-
ges berücksichtigt. 
 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass der im Antrag erwähnte Beschluss des Verwal-
tungsgerichts Köln, mit dem festgestellt wurde, dass in Ballungsräumen eine Entfernung zum 
Kindergarten von mehr als 5 Kilometern unzumutbar sei, durch den Beschluss des Oberver-
waltungsgerichts NRW vom 14.08.2013 (12 B 793/13) aufgehoben wurde. Der 12. Senat des 
Oberverwaltungsgerichts NRW äußert in seiner Begründung erhebliche Zweifel an der Wer-
tung des VG Köln, dass die Fahrtzeiten für das Zurücklegen einer Fahrtstrecke von mehr als 
fünf Kilometern im städtischen Ballungsraum – insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten 
am Morgen und am frühen Abend – regelmäßig nicht mehr zumutbar seien. Er führt aus, 
dass dies deshalb Zweifeln unterliegt, weil die Fahrzeiten für vergleichbare Entfernungen 
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schon in unterschiedlichen Stadtteilen derselben Großstadt durchaus erheblich voneinander 
abweichen dürften. Ferner weist der Senat darauf hin, dass die Bewertung der Zumutbarkeit 
einer Entfernung zur Tageseinrichtung oder Tagespflege immer auch kontextabhängig ist 
und daher nach den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen ist.  Dar-
aus lässt sich ableiten, dass für das Stadtgebiet Bornheim als ländlich geprägter Kommune 
andere Entfernungen als zumutbar anzunehmen sind als in städtischen Ballungsräumen. Der 
Kindergarten in Sechtem liegt nach dem Routenplaner 5,3 km vom Wohnort des Antragstel-
lers entfernt. Dies kann nach Auffassung des Bürgermeisters noch als zumutbar angesehen 
werden. 
Weiter geht der Senat in seiner Begründung auf die Wahlfreiheit näher ein und führt insoweit 
aus, dass das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern dann seine Grenze findet, wenn keine 
Plätze in der gewünschten Betreuungsform oder Einrichtung mehr verfügbar sind. 
 
Zu Punkt 3: 
Darstellung der Planungsgrundlage 
Die Planungsgrundlage für den Stadtteil Walberberg für die Versorgungssituation richtet sich 
nach der Anzahl der Geburten von Kindern im Stadtteil, die mit Betreuungsplätzen zu ver-
sorgen sind. Aufgrund von Schwankungen der Geburtenzahlen kann das Platzangebot im 
Stadtteil geringfügig abweichen.  
 
Zu Punkt 4: 
Zur Vergabepraxis 
Der Bürgermeister weist darauf hin, dass die Vergabepraxis durch den Jugendhilfeaus-
schuss in seiner Sitzung am 31.01.2013 geprüft und zur Kenntnis genommen wurde (Vorla-
ge  070-2013-4, Anlage 2, TOP 7). Als Härtefall gilt, wenn Eltern im Erziehungsverhalten 
Defizite aufweisen, die durch die Betreuung in einer Kindertageseinrichtung aufgefangen 
werden können, damit ein Kind nicht fremd untergebracht werden muss und ihm durch die 
erzieherische Unterstützung in Form eines Betreuungsplatzes sein Elternhaus erhalten blei-
ben kann. Die Feststellung eines erzieherischen Defizites wird durch die Mitarbeiter/-innen 
der Abteilung erzieherische Hilfen im Jugendamt geleistet. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 
Anlage zur Satzung Elternbeiträge 
Beschluss OVG NRW 12 B 793-13 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
Jugendhilfeausschuss 25.09.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 450/2013-4 

    Stand 05.09.2013 
 
Betreff 
 

Anregung gem. § 24 GO vom 27.08.2013 betr. Kinderbetreuungssituation in 
Walberberg 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Jugendhilfeausschuss, wie folgt zu 
beschließen: 
siehe Beschlussentwurf Jugendhilfeausschuss 
 
Beschlussentwurf für den Jugendhilfeausschuss 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters hinsichtlich der An-
regung nach § 24 GO betr. der Punkte  

1. die Sicherstellung der Kinderbetreuung im Sozialraum Walberberg für alle Kinder 
ab der Vollendung des 3. Lebensjahrs, 

2. die Berücksichtigung der 3 Jährigen in den Planungen für die einzelnen Einrich-
tungen für das Jahr des 3. Geburtstages (Stichtagsregelung), 

3. die Darstellung der Planungsgrundlage und der Versorgungssituation zum Kin-
dergartenjahr 01.08.2014 für Walberberg, 

4. die Vergabepraxis auf den Prüfstand zu stellen 
zur Kenntnis  
und  
 
beauftragt den Bürgermeister, zu Punkt 

     5.   eine transparente, geänderte Gebührenberechnung für „Stichtagskinder“ 
 das Erfordernis einer Satzungsänderung zu prüfen. 
 
Sachverhalt 
 
Zu den Punkten 1 – 4 wird auf die Ausführungen in der Vorlage 439/2013-4 der heutigen 
Sitzung des Beschwerdeausschusses verwiesen. 
 
 
Zu Punkt 5: 
Nach § 5 der Satzung der Stadt Bornheim zur Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrich-
tungen für Kinder ergibt sich die Höhe der Elternbeiträge aus der dieser Satzung als Anlage 
beigefügten Beitragstabelle. Nach dieser Anlage wird der Beitrag nach der wöchentlichen 
Betreuungszeit unter Berücksichtigung des Jahreseinkommens und des Alters der Kinder 
(unter 3 Jahre oder über 3 Jahre) erhoben. Eine Stichtagsregelung ist hier nicht enthalten. 
Der Beitrag ist vielmehr immer entsprechend dem jeweiligen Alter des Kindes zu erheben. 
Der Fall, dass ein U3 Kind in eine Ü3 – Gruppe aufgenommen wird, findet hier keine Berück-
sichtigung.  Aus diesem Grund soll überprüft werden, ob eine Satzungsänderung angezeigt 
ist. 
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Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 
Anlage zur Satzung Elternbeiträge 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 26.11.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 451/2013-4 

    Stand 28.08.2013 
 
Betreff 
 

Anregung gem. § 24 GO vom 27.08.2013 betr. Busverkehr Schulkinder aus 
Kardorf zur Grundschule Rösberg 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten: 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Schule, Soziales 
und demographischen Wandel wie folgt zu beschließen: 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel: 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel nimmt von der Anregung 
nach § 24 GO und den Ausführungen des Bürgermeisters Kenntnis und beschließt,  den 
Schülerspezialverkehr für die Markus-Schule Rösberg nicht über den Ortsteil Kardorf zu ver-
längern. 
 
Sachverhalt 
 
Nach den Vorgaben der Schülerfahrkostenverordnung des Landes NRW entscheidet der 
Schulträger im Rahmen dieser Verordnung über Art und Umfang der Schülerbeförderung. 
Ihm obliegt keine Pflicht zur Beförderung. 
 
Für die Markus-Schule Rösberg besteht ein Schülerspezialverkehr für die Schülerinnen und 
Schüler aus dem Ortsteil Hemmerich. Des Weiteren ist die Beförderung der Kinder aus dem 
Betreuungsangebot zum Schulgebäude in Hemmerich (ausgelagerte Räumlichkeiten) si-
chergestellt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsbereich der Ortschaften Dersdorf, Kardorf 
und Waldorf besuchen als nächstgelegene Gemeinschaftsschule im Primarbereich die Niko-
laus-Schule in Waldorf. Hier besteht ein Schülerspezialverkehr (Bustransport). Eine zusätzli-
che Beförderung der im Einzugsbereich der Nikolaus-Schule Waldorf wohnenden Grund-
schulkinder zum Schulstandort Rösberg wurde in der Vergangenheit nicht durchgeführt.  
 
Obwohl eine Mitnahme der Kinder aus Kardorf zur Markus-Schule Rösberg im zeitlichen 
Rahmen des Fahrplanes zum Unterrichtsbeginn durchaus möglich wäre, hält der Bürger-
meister die zusätzliche Beförderung aus Gründen der Gleichbehandlung nicht für akzepta-
bel, da die Kinder aus den übrigen Ortsteilen auch keine Gelegenheit zur Nutzung eines 
Schulbusses nach Rösberg haben. Im dem Zusammenhang ist anzumerken, dass eine Zeit-
spanne von zwei Minuten im ÖPNV für den Zwischenstopp sicherlich nicht für die Kinder im 
Primarbereich anzuwenden sind.  
 
Bedingt durch die Verlängerung der Fahrzeiten ist aber der tägliche Rücktransport nach Un-
terrichtsende nur mit erheblichen Schwierigkeiten in die bestehenden Fahrpläne zu integrie-
ren, weil gerade in den Mittagsstunden ein vermehrter Rücktransport von den einzelnen 
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Schulen erforderlich ist.  
 
Bei den Anmeldegesprächen hat die Schulleitung der Markus-Schule Rösberg die Erzie-
hungsberechtigten auf die Situation bei der Schülerbeförderung ausdrücklich hingewiesen.  
 
Würde durch eine zusätzliche Busverbindung das Ansteigen von Schülerzahlen an der 
Grundschule Rösberg forciert, wären erhebliche Raumprobleme an diesem Schulstandort 
die Folge.  
 
Zusätzliche Buskapazitäten für die Schülerbeförderung nach Rösberg stehen nicht zur Ver-
fügung.  
 
Finanzielle Auswirkungen 
Zurzeit nicht absehbar 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 18.09.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 454/2013-9 

    Stand 03.09.2013 
 
Betreff 
 

Anregung gem. § 24 GO vom 27.08.2013 (eingegangen am 28.08.2013) betr. 
Beibehaltung des Peter-Fryns-Platzes als Parkplatz 

 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten: 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Bür-
germeisters. 
 
Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften: 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt Kenntnis von den Ausfüh-
rungen des Bürgermeisters. 
 
Sachverhalt 
 
Grundsätzlich wird auf die in dieser Angelegenheit mehrfach im Ausschuss für Verkehr, Pla-
nung und Liegenschaften vorgelegten Sachverhalte und Unterlagen verwiesen. Zuletzt war 
die Thematik Gegenstand der Beratungen in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Pla-
nung und Liegenschaften am 10.7.2013 (Vorlage 383/2013-9). In dieser Sitzung ist nochmals 
ausführlich über die Gestaltung des Peter-Fryns-Platzes und den Probebetrieb diskutiert 
worden. 
 
Der Bürgermeister sieht von daher keinen grundsätzlichen erneuten Diskussionsbedarf zur 
Gestaltung des Peter-Fryns-Platzes.  
 
Aus der Sicht des Bürgermeisters ist lediglich die derzeitige Situation des Peter-Fryns-
Platzes im Rahmen des Probebetriebs zu überlegen. Die derzeitige Situation des Platzes mit 
den Absperrbarken ist weder optisch eine Bereicherung für das Stadtbild noch ist es für Bür-
ger verständlich, dass Platz ungenutzt und nicht gestaltet für das Parken nicht mehr zur Ver-
fügung steht.  
 
Grundsätzlich ist beabsichtigt, dass dem Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaf-
ten in der Novembersitzung eine Sitzungsvorlage mit den Ergebnissen des Probebetriebs 
und eine weitere mit den überarbeiteten Straßenplanungen "Königstraße" und "Peter-Fryns-
Platz" vorgelegt werden soll (Ziel: Ausbaubeschluss). Zu diesem Zeitpunkt muss dann die 
abschließende Entscheidung getroffen werden. 
 
Nach dem Baubeschluss könnte die Ausschreibung Kanal- und Straßenbau mit dem SBB 
abgestimmt und veröffentlicht werden, so dass die Bauarbeiten Anfang 2014, sobald das 
Wetter Bautätigkeit zulässt, beginnen könnten. 
 
Gravierende Änderungen gegenüber den bewilligten Planungen sind der Bezirksregierung 
sofort zur Neubeurteilung betr. der Förderung vorzulegen. Sollte z.B. der Peter-Fryns-
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Platz auch nach dem Umbau als Parkplatz zur Verfügung gestellt werden, wäre das eine 
gravierende Änderung (auch betr. der Zielerfüllung). Sollte der Platz nicht wie geplant auto-
frei gemacht werden, wären die Ziele des IHK Königstraße den Fryns-Platz betreffend - 
wenn überhaupt - nur ansatzweise erfüllt. Über Konsequenzen betr. der Förderung hätte die 
Bezirksregierung zu entscheiden. 
  
Für den Umbau des Fryns-Platzes sind 370.000 € Fördermittel bewilligt. Die Gesamtkosten 
betragen grob geschätzt ca. 650.000 € (bei Verwendung von Baustoffen mit gehobener 
Oberflächenqualität). 
  
Bis Mitte November 2013 sind 292.000 € Fördermittel abzurufen, die ansonsten am 
31.12.2013 ersatzlos verfallen. Bis Mitte November 2014 sind weitere 436.000 € abzurufen, 
die ansonsten bis 31.12.2014 ersatzlos verfallen. Die Dringlichkeit wurde in der Vorlage 
089/2013-9 dargestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Siehe Sachverhalt 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 17.09.2013 
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 455/2013-3 

    Stand 06.09.2013 
 
Betreff 
 

Anfrage des RM Stadler vom 28.08.2013 betr. Störung der Nachtruhe im 
Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf 

 
Sachverhalt 
 
Die beigefügte Anfrage des RM Stadler vom 28.08.2013 betr. Störung der Nachtruhe  im 
Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf wird wie folgt beantwortet. 
 
Das Ergebnis der Prüfung wird dem Bürgerausschuss voraussichtlich in seiner nächsten 
Sitzung am 10.12.2013 vorgelegt. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Anfrage 
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